
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Technischer Ausschuss 

 OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

Verwaltungsausschus

s   OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	Datum der Vorlage: 04.05.2023
	Beschlussvorlage: Eine Vielzahl von Grundstückseigentümern hat mittlerweile Grundsteuermessbescheide mit teilweise erheblichen Steigerungen vom Finanzamt erhalten. Dies führt in der Bevölkerung zu großer Verunsicherung zur Höhe der ab 2025 zu zahlenden Grundsteuer. Mit diesem Beschluss sollen die bestehenden Unsicherheiten möglichst reduziert werden.Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.04.2018 entschieden, dass die bisher geltende Einheitsbewertung von Grundstücken verfassungswidrig ist. Im November 2019 hat der Gesetzgeber das Grundsteuerreformgesetz verabschiedet. Seit Mitte 2022 werden daher alle Grundstücke durch die Finanzämter neu bewertet und die Eigentümer erhalten die ab 01.01.2022 gültigen Grundsteuermessbescheide. Diese Bescheide sind für die Gemeinde die Grundlage für die Festsetzung der Grundsteuer ab 01.01.2025. Der Gemeinderat beschließt über die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 den anzusetzenden Hebesatz für die Grundsteuer A und B. Die zu zahlende Grundsteuer ab 01.01.2025 ergibt sich aus der Multiplikation des Grundsteuermessbetrages (zum 01.01.2022) mit dem für das Haushaltsjahr 2025 beschlossenen Hebesatzes für die Grundsteuer A und B. Die zum 01.01.2025 geltende Systemänderung in der Grundsteuerberechnung soll in Summe nicht zu einer Steuererhöhung führen. Der kommunale Hebesatz soll so angepasst werden, dass die Grundsteuereinnahmen aus der Grundsteuerreform für die Gemeinde möglichst aufkommensneutral sind. Für die einzelnen Steuerpflichtigen kann sich die Höhe der Grundsteuer jedoch ändern.  
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 15.05.2023
	Beschlussnummer: GR-2023-11
	Beschlusstext: Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beabsichtigt, dass die Hebesätze der Grundsteuer A und B für 2025 weitgehend aufkommensneutral für die Gemeinde festgesetzt werden. Eine maßvolle Erhöhung kann sich jedoch aus der ab 01.01.2025 geltenden Systemänderung zur Grundsteuerberechnung und möglichen künftigen Finanzierungsbedarfen der Gemeinde ergeben. 
	Herr/Frau: [Frau Rensmann]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Absichtserklärung zur Hebesatzanpassung der Grundsteuer für das Haushaltsjahr 2025
	Verfasser: [Kämmerei]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: 


